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119. Öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Saerbeck 
bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 26.03.2026 

 
 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2 und 6 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. 
NRW. S. 762) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. März 2024 (GV. NRW. S. 155), in seiner Sitzung am 26.03.2026 folgende Änderung der 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Saerbeck 
bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 04.04.2017 wird die Anlage zur Satzung wie 
folgt geändert: 
 

K o s t e n t a r i f 
zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde 

Saerbeck bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr ab dem 01.01.2026 
 

Ziffer Bezeichnung Maßstab Kostenta-
rif 

1 
 

 Stundensatz Personal 
 

  

 1.1 Stundensatz je Feuerwehreinsatzkraft 
 

Je 
Stunde 

33,00 € 

2 
 

 Stundensatz Fahrzeuge   

 2.1 Tanklöschfahrzeuge (TSF, TLF) 
 

Je 
Stunde 

116,00 € 

 2.2 Löschgruppenfahrzeuge (LF, HLF) 
 

Je 
Stunde 

106,00 € 

 2.3 Kommandowagen und sonstige Fahrzeuge 
bis 3,8 t 
 

Je 
Stunde 

44,00 € 

 2.4 Einsatzleitwagen (ELW) 
 

Je 
Stunde 

43,00 € 

 2.5 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW, MTF) 
 

Je 
Stunde 

100,00 € 

 2.6 Rüstwagen, Gerätewagen 
 

Je 
Stunde 

125,00 € 

 2.7 Boot 
 

Je 
Stunde 

1,00 € 

 2.8 Notstrom 
 

Je 
Stunde 

1,00 € 
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 2.9 Drohne 
 

Je 
Stunde 

223,00 € 

3.  Fehlalarm Brandmeldeanlage 
 

  

 3.1 Pauschal: 16 x Pos. 1.1, 1 x Pos. 2.1, 1 x 
Pos. 2.2, 1 x Pos. 2.4 
 

pauschal 793,00 € 

4.  Sonstige Leistungen 
 

  

 4.1 Für sonstige Leistungen, die in diesem Kos-
tentarif nicht aufgeführt sind, werden die ein-
satzbedingten tatsächlichen Kosten berech-
net. 

  

 
 

Artikel 2 
Die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsät-
zen der Freiwilligen Feuerwehr Saerbeck tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
in der Gemeinde Saerbeck bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 04.04.2017 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung rückwirkend zum 01.01.2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gem. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht  mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Saerbeck, 26.03.2026      GEMEINDE SAERBECK 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 

 
          

Kreis Steinfurt 19/2026/119 



178 
 

 

120. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am Donners-
tag, 16.04.2026 

 
 

Die nächste Sitzung des Kreistages, 4. Sitzung in der 18. Wahlperiode, findet am 
 

Donnerstag, 16.04.2026 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177 statt. 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

 1. Künftige Verfahrensweise für die Erstellung von Rettungsdienstgebühren 
  

 
 
 
Steinfurt, 02.04.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat    
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